

[image: LOGOw24.pdf]MANAGEMENT-HANDBUCH
[image: ]A Verpflichtung auf das Datengeheimnis
Verpflichtung
auf das Datengeheimnis gemäß §5 BDSG,
die betrieblichen Geheimhaltungsvorschriften
und die Grundsätze der Ordnungsmäßigkeit der Datenverarbeitung

Ich, Max Mustermann,
bestätige, dass mir untersagt ist geschützte, personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen, als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekanntzugeben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen.
Ich weiß, dass sich der Schutz personenbezogener Daten gemäß BDSG auf alle Informationen (z.B. EDV-Dateien, Mikrofilm-Dateien und ähnliches), gesprächs- und personenbezogene Daten sowie auf Akten und Aktensammlungen erstreckt, die Dateicharakter haben.
Diese Verpflichtungserklärung gilt für mich nicht nur im Hinblick auf § 5 BDSG, sondern erstreckt sich auch auf die Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, z.B. gemäß BetrVG, AO, HGB, RVO usw..
Ich verpflichte mich ausdrücklich:
1. den mir vom Datenschutzbeauftragten zugeordneten Benutzer-Code (Identifikation und Passwort) streng geheim zu halten und ihn niemandem in irgendeiner Form bekannt zu geben, zugänglich zu machen oder zweckentfremdet zu nutzen.
2. keine privat erworbene Software geschäftlich auf firmeneigenem Arbeitsplatz-Computer zu nutzen.
3. keine firmeneigenen Programme und Dateien für andere als Firmenzwecke zu nutzen oder zu kopieren, dieses gilt insbesondere auch für Internet-Zugang und E-Mail`s.
4. sämtliche Fremddatenträger, auch die auf einem privaten PC erstellten Dateien, vor Nutzung auf Firmenrechnern mit dem firmeneigenen Virenprüfprogramm auf Viren überprüfen zu lassen.
5. keine Datenträger, z.B. CDs, USB-Speicher, Festplatten usw. –außer zu dienstlichen Zwecken- außer Haus zu geben.
6. EDV-Hardware aller Art, z.B. Notebooks etc., im Fahrzeug nur im verschlossenen, nicht einsehbaren Kofferraum und zu Hause, um Missbrauch zu vermeiden, nur verschlossen aufzubewahren.
7. das Notebook und/oder andere Hardware, die Eigentum der Firma sind, während meines Urlaubs im Firmenbüro zu hinterlegen.
8. alle EDV-Einrichtungen, PC`s, Notebooks etc., die mir anvertraut sind, sorgfältig zu behandeln, zu nutzen und sie äußerlich sauber zu halten. Gleichzeitig sorge ich für die Übersichtlichkeit der Rechnerstruktur, z.B. Dateiablage, etc..
9. alle unklaren Fälle, Situationen, Sonderfragen mit meinem Vorgesetzten vorher rechtzeitig abzustimmen.
Ich bin darüber informiert worden, dass diese Verpflichtung die betrieblichen und arbeitsvertraglichen Geheimhaltungsvorschriften ergänzt, die in vollem Umfang weitergelten.
Ich weiß, dass diese Verpflichtung auf das Datengeheimnis auch nach Beendigung meiner Tätigkeit fortbesteht.
Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen den Inhalt und Sinn dieser Vorschriften nach § 43 BDSG und anderen Rechtsvorschriften mit Geld- oder Freiheitsstrafen geahndet werden können. Ich bin mir bewusst, dass ich bei Nicht-Einhaltung dieser Sicherheitshinweise für alle daraus entstehenden Schäden haftbar gemacht werde.
Wenn ich Mängel auf den Gebieten der Datensicherheit und des Datenschutzes, sowie bezüglich Ordnungsmäßigkeiten der Datenverarbeitung erfahre oder erkenne, werde ich sie sofort melden.

__________________________________	_______________________________________
Ort, Datum					Unterschrift


Auszug aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, 14. August 2009)
§ 5 Datengeheimnis
Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind, soweit sie bei nicht-öffentlichen Stellen beschäftigt werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.
§ 43 Bußgeldvorschriften
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet,
2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält,
3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder einem anderen aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien verschafft,
4. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, durch unrichtige Angaben erschleicht,
5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39 Abs. 1 Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt,
5a.	entgegen § 28 Absatz 3b den Abschluss eines Vertrages von der Einwilligung des Betroffenen abhängig macht,
5b.	entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung verarbeitet oder nutzt,
6. entgegen § 30 Absatz 1 Satz 2, § 30a Absatz 3 Satz 3 oder § 40 Absatz 2 Satz 3 ein dort genanntes Merkmal mit einer Einzelangabe zusammenführt oder
7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht.
§ 44 Strafvorschriften
(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verantwortliche Stelle, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und die Aufsichtsbehörde.
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